
ANSUCHEN um SONDERSUBVENTION für 2021 

1. Vereinsdaten

2. Welche Sportarten betreibt der Verein?

3. Bei welchen Fachverbänden ist der Verein gemeldet?

4. Höhe der angesuchten Subvention:

5. Verwendungszweck der angesuchten Subvention:

Finanzierungsplan (bei jedem Ansuchen auszufüllen!) 

6. Gesamtkosten über die gesamte Dauer des Vorhabens € 
7. Welche Beiträge sind vorhanden, wurden eingereicht oder

zugesagt von

a. Eigenaufbringung € 

b. Eigene nicht finanzierte Leistung
(z.B. durch Arbeiten von Mitgliedern einzusparende Mittel) € 

c. Gemeinde € 

d. Landesregierung € 

e. ASVÖ Niederösterreich € 

f. Fachverband € 

g. Sonstige (Sponsoren, etc.) € 

Vereinsname: ASVÖ NÖ-VNr.: 2 0 0 

Sektion: ZVR-Nr.: 

Kontaktperson: Tel.Nr.: 

Adresse: E-Mail:

IBAN: 

https://www.google.at/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.oeskb.at%2Fhome%2Fblog%2F&psig=AOvVaw3hY8BPxztm-VatZJ2LHrEi&ust=1582194737721000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMi9sOy03ecCFQAAAAAdAAAAABAE


Allgemeiner Sportverband Österreichs, Tel.: +43-(0)1/6041760 Bankverbindung  WEB-Site: www.asvoe-noe.at  
Landesverband Niederösterreich  Fax: +43-(0)1/6025453  Erste Bank E-Mail: office@asvoe-noe.at 
1100 Wien, Laubeplatz 8-10/2/2+3 IBAN AT282011100000088900 
ZVR-Zahl 024827554 DVR-Nr: 4012586 BIC GIBAATWWXXX

Bitte keine Rechnungen beilegen! 

Im Rahmen der Sondersubvention können insbesondere Aufwendungen gefördert werden, die das 
Vereinsbudget außergewöhnlich belasten und in dieser Höhe schwer vorhersehbar waren. Dies 
betrifft insbesondere folgende Bereiche (demonstrative Aufzählung): 

✓ Sportstättenbau mit ungeplanten Ausgaben
✓ Behebung von Unwetterschäden
✓ Unvorhersehbare Behördenauflagen

Voraussetzungen für die Förderauszahlung: 
✓ Belege müssen dem Verwendungszweck (Punkt 5) entsprechen
✓ Abrechnung der zugesagten Förderung bis 15. Oktober 2021 nach den ASVÖ NÖ-Richtlinien
✓ aufrechte Funktionsperiode des Vereinsvorstandes
✓ bezahlter Mitgliedsbeitrag
✓ ASVÖ NÖ-Logo auf der Vereinshomepage

Außerdem behält sich der ASVÖ Niederösterreich das Recht vor, die Vereinsstatuten bzw. den 
Vereinsbetrieb hinsichtlich der Gemeinnützigkeit und der angeführten ideellen Mittel zu überprüfen. 

Der ASVÖ Niederösterreich behält sich ebenfalls das Recht vor, die Baustätte vor Beginn der 
Bautätigkeit, sowie nach Fertigstellung vor Ort zu besichtigen. Die Förderung kann – je nach 
Beschluss des ASVÖ Niederösterreich – zur Gänze im Jahr des Ansuchens oder maximal auf drei 
Jahre verteilt ausgezahlt werden. Die jährliche Fördersumme muss dabei mit Belegen des laufenden 
Jahres nachgewiesen werden. 

Einreichung: ASVÖ Niederösterreich 
z.Hd. Mag. Barbara Binder 
3100 St. Pölten, Dr. Adolf Schärf-Straße 25 

binder@asvoe-noe.at 
0664 88234470  

Die Vergabe ist abhängig von der Höhe der zur Verfügung stehenden Mittel, der Anzahl und den 
Inhalten der Einreichungen. Es besteht kein Anspruch auf Förderung.  

Datum      Vereinsmäßige Zeichnung und Stempel 

Unvollständig ausgefüllte Ansuchen können nicht bearbeitet werden! 

8. Beigelegt werden müssen:

o Beschreibung des Vorhabens (insbesondere Angaben über dessen Dauer)
o Begründung über die Notwendigkeit einer Sondersubvention
o Kostenvoranschläge
o Eigentums- oder Pachtvertrag/Mietvertrag
o Situationsplan bzw. Bau- und Detailpläne
o ZVR-Auszug, auf welchem eine aufrechte Funktionsperiode des Vereinsvorstandes ersichtlich ist
o Kopien von Ansuchen an andere Einreichungen in gleicher Sache (Land, Gemeinde, etc.)
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